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bei der EEuropawahl
die Einspruchsfrist gegen das
Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1
EuWO bis zum 10. Mai 2019 ver-
säumt hat,
bei den KKommunalwahlen
die Frist für den Antrag auf Berich-
tigung des Wählerverzeichnisses
nach § 6 Abs. 2 Kommunalwahlge-
setz (KomWG) bis zum 10. Mai
2019 versäumt hat.
Dies gilt auch, wenn ein Unions-
bürger nachweist, dass er ohne
sein Verschulden versäumt hat,
rechtzeitig die zur Feststellung
seines Wahlrechts verlangten
Nachweise nach § 3 Abs. 3 und 4
KomWO vorzulegen.
6.2.3 wenn sein Recht auf Teilnah-
me an der Wahl 
bei der EEuropawahl
erst nach Ablauf der Antragsfrist
bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der
EuWO, bei Unionsbürgern nach §
17a Abs. 2 EuWO,
oder erst nach Ablauf der Ein-
spruchsfrist nach § 21 Abs. 1 EuWO
entstanden ist;
bei den KKommunalwahlen
erst nach Ablauf der Antragsfrist
nach § 3 Abs. 2 und 4 KomWO oder
der Einsichtsfrist nach § 6 Abs. 2
KomWG entstanden ist.
6.2.4 wenn sein Wahlrecht im Ein-
spruchsverfahren (Europawahl) /
Widerspruchsverfahren (Kommu-
nalwahlen) festgestellt worden
und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses
zur Kenntnis des Bürgermeister-
amtes gelangt ist.
zu 6.1 Wahlscheine können von in
das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum
Freitag, 24. Mai 2019, 18:00 Uhr,
beim BBürgermeisteramt 78269
Volkertshausen, Rathaus, Haupt-
straße 27, Zimmer 5, mündlich,
schriftlich oder in elektronischer
Form beantragt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher
Erkrankung, die ein Aufsuchen des
Wahlraums nicht oder nur unter
nicht zumutbaren Schwierigkeiten
möglich macht, kann der Antrag
noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr,
gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter
glaubhaft, dass ihm der beantrag-
te Wahlschein nicht zugegangen
ist, kann ihm bis zum Tage vvor der
Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden.
zu 6.2 Nicht in das Wählerver-
zeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter Nr.
6.2.1 - 6.2.4 angegebenen Grün-
den den Antrag auf Erteilung eines
Wahlscheins noch bis zum Wahl-
tag, 15.00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen
stellt, muss durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachwei-
sen, dass er dazu berechtigt ist.
Ein Wahlberechtigter mit Behinde-
rungen kann sich bei der Antrag-
stellung der Hilfe einer anderen
Person bedienen.

7. Ein Wahlberechtigter, der durch
Briefwahl wählen will, erhält mit
den Briefwahlunterlagen für die
Europawahl einen roten Wahlbrief-
umschlag, mit den Briefwahlunter-
lagen ffür die Kommunalwahlen ei-
nen gelben Wahlbriefumschlag.
Die Anschriften, an die die Wahl-
briefe zurückzusenden sind, sind
auf den Wahlbriefumschlägen an-
gegeben. Ein Merkblatt für die
Briefwahl zur Europawahl und die
Hinweise für die Briefwahl zu den
Kommunalwahlen auf der Rücksei-

02. HHengge, Thomas, selbständi-
ger Kaufmann, geb. 1969, Frieden-
straße 13
03. MMattes, Veronika, selbständige
Einzelhandelskauffrau, geb. 1960,
Hauptstraße 49
04. TTutuianu, Otmar, Fertigungs-
planer, geb. 1971, Birkenweg 1
05. BBeschle, Andreas, Metzger-
meister, geb. 1968, Friedenstra-
ße 10
06. GGreuter, Erwin, Bankbetriebs-
wirt, jetzt Rentner, geb. 1953, Weh-
ristraße 17 a
07. LLjubetic, Jerome, Zimmerer-
meister, geb. 1991, Hauptstra-
ße 19 a
08. KKnöpfle-Hoffmann, Ursula, Di-
plom-Betriebswirtin (BA), geb.
1966, Lindenweg 6
09. NNeidhart, Reiner, Landwirt-
schaftsmeister, geb. 1979, Kram-
merhof 1
10. RRenn, Katrin, Sozialversiche-
rungsbetriebswirtin, geb. 1981,
Akazienweg 15
11. KKlaus, Maria, Kinderpflegerin,
geb. 1954, Langensteiner Straße 7
12. KKenzler, Rainer, Malermeister,
geb. 1963, Samariterweg 1

Volkertshausen, den 3. April 2019

Bürgermeisteramt
Mutter, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung über
das Recht auf Einsicht in das Wäh-
lerverzeichnis für die Wahl zum Eu-
ropäischen Parlament - Europa-
wahl - und für die Wahl des Ge-
meinderats und des Kreistags so-
wie die Erteilung von Wahlschei-
nen für diese Wahlen 
am 26. Mai 2019

Die öffentliche Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das
Wählerverzeichnis für die Wahl
zum Europäischen Parlament - Eu-
ropawahl - und für die Wahl des
Gemeinderats und des Kreistags
sowie die Erteilung von Wahlschei-
nen für diese Wahlen am 26. Mai
2019 wird gemäß § 1 DVO GemO in
Verbindung mit der Satzung über
die Form der öffentlichen Bekannt-
machung vom 25. Oktober 2010 in
der Zeit vom 

3. April 2019 bis einschließlich 
10. April 2019

durch Anschlag an der Verkün-
dungstafel des Rathauses Vol-
kertshausen, Hauptstraße 27,
78269 Volkertshausen, durchge-
führt.

Volkertshausen, den 3. April 2019
Mutter, Bürgermeister

Der Bekanntmachungstext wird
zusätzlich im heutigen Amtsblatt
abgedruckt.

Gemeinde Volkertshausen
Landkreis Konstanz

Öffentliche Bekanntmachung über
das Recht auf Einsicht in das Wäh-
lerverzeichnis für die Wahl zum Eu-
ropäischen Parlament - Europa-
wahl - und für die Wahl des Ge-
meinderats und des Kreistags so-
wie die Erteilung von Wahlschei-
nen für diese Wahlen 
am 26. Mai 2019

Am 26. Mai 2019 findet in der Bun-
desrepublik Deutschland die Wahl
zum Europäischen Parlament - Eu-
ropawahl - und gleichzeitig finden
in der Gemeinde Volkertshausen
die Kommunalwahlen - Wahl des
Gemeinderats und Wahl des Kreis-
tags - statt.

1. Die Wählerverzeichnisse für die
Europawahl und die Kommunal-
wahlen - für die Wahlbezirke der
Gemeinde Volkertshausen werden
in der Zeit vom 66. Mai 2019 bis 10.
Mai 2019 während der allgemei-
nen Öffnungszeiten beim Bürger-
meisteramt 78269 Volkertshau-
sen, Rathaus, Hauptstraße 27,

Zimmer 5, für Wahlberechtigte zur
Einsichtnahme bereitgehalten
(nicht barrierefrei).
Jeder Wahlberechtigte kann die
Richtigkeit oder Vollständigkeit
der zu seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten
überprüfen. Sofern ein Wahlbe-
rechtigter die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der Daten von anderen
im Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Personen überprüfen will, hat
er Tatsachen glaubhaft zu machen,
aus denen sich eine Unrichtigkeit
oder Unvollständigkeit des Wäh-
lerverzeichnisses ergeben kann.
Das Recht auf Überprüfung be-
steht nicht hinsichtlich der Daten
von Wahlberechtigten, für die im
Melderegister ein Sperrvermerk
gemäß § 51 Absatz 1 des Bundes-
meldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im au-
tomatisierten Verfahren geführt.
Die Einsichtnahme ist durch ein
Datensichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in die Wäh-
lerverzeichnisse für die Europa-
wahl/Kommunalwahlen eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein für
diese Wahlen hat.

2. FFür die Kommunalwahlen 
gilt außerdem

2.1 WWahl des Gemeinderats
Personen, die ihr Wahlrecht für Ge-
meindewahlen durch Wegzug oder
Verlegung der Hauptwohnung aus
der Gemeinde verloren haben und
vor Ablauf von drei Jahren seit die-
ser Veränderung wieder in die Ge-
meinde zuziehen oder dort ihre
Hauptwohnung begründen, wer-
den, wenn sie am Wahltag noch
nicht drei Monate wieder in der
Gemeinde wohnen oder ihre
Hauptwohnung begründet haben,
nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen.

2.2 WWahl des Kreistags
Personen, die ihr Wahlrecht für die
Wahl des Kreistags durch Wegzug
oder Verlegung der Hauptwoh-
nung aus dem Landkreis verloren
haben und vor Ablauf von drei Jah-
ren seit dieser Veränderung wieder
in den Landkreis zuziehen oder
dort ihre Hauptwohnung begrün-
den, werden, wenn sie am Wahltag
noch nicht drei Monate wieder im
Landkreis wohnen oder ihre
Hauptwohnung begründet haben,
ebenfalls nur aauf Antrag in das
Wählerverzeichnis eingetragen. Ist
die Gemeinde, in der ein Antrag
auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis gestellt wird, nicht iden-
tisch mit der Gemeinde, von der
aus der Wahlberechtigte seinerzeit
den Landkreis verlassen hat oder
seine Hauptwohnung verlegt hat,
dann ist dem Antrag eine Bestäti-
gung über den Zeitpunkt des Weg-
zugs oder der Verlegung der
Hauptwohnung aus dem Landkreis
sowie über das Wahlrecht zu die-
sem Zeitpunkt beizufügen. Die Be-
stätigung erteilt kostenfrei die Ge-
meinde, aus der der Wahlberech-
tigte seinerzeit weggezogen ist
oder aus der er seine Hauptwoh-
nung verlegt hat.

2.3 Wahlberechtigte Unionsbürger,
die nach § 26 Bundesmeldegesetz
nicht der Meldepflicht unterliegen
und nicht in das Melderegister ein-
getragen sind, werden ebenfalls
nur aauf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen. Dem schrift-
lichen Antrag auf Eintragung in das
Wählerverzeichnis hat der Unions-
bürger eine Versicherung an Eides
statt mit den Erklärungen nach § 3
Abs. 3 und 4 Kommunalwahlord-
nung anzuschließen.
Die Anträge auf Eintragung in das
Wählerverzeichnis müssen schrift-
lich gestellt werden und spätes-
tens bis zum Sonntag, 5. Mai 2019
(keine Verlängerung möglich)
beim Bürgermeisteramt 78269
Volkertshausen, Rathaus, Haupt-
straße 27, eingehen.
Vordrucke für diese Anträge und
Erklärungen hält das BBürgermeis-
teramt 78269 Volkertshausen, Rat-

haus, Hauptstraße 27, bereit.
Ein Wahlberechtigter mit Behin-
derungen kann sich bei der Antrag-
stellung der Hilfe einer anderen
Person bedienen.
Wird dem Antrag entsprochen, er-
hält der Betroffene eine Wahlbe-
nachrichtigung, sofern er nicht
gleichzeitig einen Wahlschein be-
antragt hat.

3. Wer die Wählerverzeichnisse für
unrichtig oder unvollständig hält,
kann in der Zeit vom 20. Tag bis
zum 16. Tag vor der Wahl (vgl. Nr.
1), spätestens am Freitag, 10. Mai
2019 bis 12.00 Uhr, bei der Ge-
meindebehörde BBürgermeisteramt
78269 Volkertshausen, Rathaus,
Hauptstraße 27, Zimmer 5, Ein-
spruch einlegen (bzgl. Europa-
wahl) bzw. einen Antrag auf Be-
richtigung (bzgl. der Kommunal-
wahlen) des / der Wählerverzeich-
nisse(s) stellen.
Der Einspruch / Antrag kann
schriftlich oder durch Erklärung
zur Niederschrift eingelegt / ge-
stellt werden.

4. Wahlberechtigte, die in das
Wählerverzeichnis eingetragen
sind, erhalten bis sspätestens 5.
Mai 2019 eine WWahlbenachrichti-
gung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung
erhalten hat, aber glaubt, wahlbe-
rechtigt zu sein, muss Einspruch
gegen das Wählerverzeichnis ein-
legen bzw. Antrag auf Berichtigung
stellen, wenn er nicht Gefahr lau-
fen will, dass er sein Wahlrecht
nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf An-
trag in das Wählerverzeichnis ein-
getragen werden und die bereits
einen Wahlschein und Briefwahl-
unterlagen beantragt haben, er-
halten keine Wahlbenachrichti-
gung.
Der Wahlberechtigte kann grund-
sätzlich nur in dem Wahlraum des
Wahlbezirks wählen, in dessen
Wählerverzeichnis er eingetragen
ist. Der Wahlraum ist in der Wahl-
benachrichtigung angegeben. Wer
in einem anderen Wahlbezirk oder
durch Briefwahl wählen möchte,
benötigt dazu einen Wahlschein
(siehe Nr. 5).

5. Wahlschein

5.1 Wer einen WWahlschein für die
Europawahl hat, kann im Land-
kreis Konstanz durch SStimmabga-
be in einem beliebigen Wahlraum
dieses Landkreises oder durch
Briefwahl teilnehmen.

5.2 Wer einen WWahlschein für die
Kommunalwahlen hat, kann ent-
weder in einem beliebigen WWahl-
raum des im Wahlschein angege-
benen Gebiets oder durch BBrief-
wahl wählen.

6. EEinen Wahlschein erhält auf An-
trag

6.1 ein in das WWählerverzeichnis
eingetragener Wahlberechtigter,

6.2 ein nnicht in das WWählerver-
zeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,
6.2.1 wenn er nachweist, dass er
ohne sein Verschulden die nach-
stehende Antragsfrist auf Aufnah-
me in das Wählerverzeichnis 
Europawahl
bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei
Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2
Europawahlordnung (EuWO) bis
zum 5. Mai 2019 versäumt hat,
Kommunalwahlen
bei Wahlberechtigten nach § 3
Abs. 2 und 4 Kommunalwahlord-
nung (KomWO) (vgl. 2.1, 2.2, 2.3)
bis zum 5. Mai 2019 versäumt hat.
Dies gilt auch, wenn ein Unions-
bürger nachweist, dass er ohne
sein Verschulden versäumt hat,
rechtzeitig die zur Feststellung sei-
nes Wahlrechts verlangten Nach-
weise nach § 3 Abs. 3 und 4 Kom-
WO vorzulegen,
6.2.2 wenn er nachweist, dass er
ohne sein Verschulden

Spendenkonto bei der 
Gemeindekasse 

Wiesengrundhalle
100,00 € von Rolf Laule für den
Kauf eines Stuhles für die neue
Halle 
100,00 € von Birgit Frank für den
Kauf eines Stuhles für die neue
Halle 
100,00 € von Frau Gertrud Münzer
vom Bächlinger Hof anlässlich der
Gratulation zum 80. Geburtstag
durch Bürgermeister Alfred Mutter
für den Kauf eines Stuhles für die
neue Halle 
100,00 € von der Narrenzunft Reh-
bock 1908 e.V. für den Kauf eines
Stuhles für die neue Halle.

Neuer Kontostand: 28.079,46 €
Herzlichen Dank!

„Alte Kirche 2019“
80,00 € von Herrn Erich Horn aus
der Steißlinger Straße anlässlich
der Gratulation zum 92. Geburts-
tag durch Bürgermeister Mutter.

Neuer Kontostand: 285,14 €

Kindergarten 2019
50,00 € von einem ungenannten
Spender
50,00 € von Frau Maria Grittner
aus der Wiesenstraße anlässlich
der Gratulation zum 93. Geburts-
tag durch Bürgermeister Mutter.

Neuer Kontostand: 100,00 €
Herzlichen Dank!

Freiwillige Feuerwehr
50,00 € von Frau Elfriede Blaschke
aus der Goethestraße anlässlich
der Gratulation zum 93. Geburts-
tag durch Bürgermeister Mutter.

Kontostand: 100,00 €
Herzlichen Dank!

Öffentliche Gemeinderatssitzung

Am Montag, den 08. April 2019,
findet um 19.30 Uhr im Sitzungs-
zimmer des Rathauses eine öffent-
liche Gemeinderatssitzung statt.

Tagesordnung:
1. Genehmigung der Niederschrift

über die öffentliche Sitzung des
Gemeinderates am 11. März
2019

2. Baugesuche und Bauvoranfra-
gen

3. Vergabe des Auftrags zum Ab-
bruch der alten Wiesengrund-
halle

4. Sicherheitslage 2018 in Vol-
kertshausen

5. Erneute Beschlussfassung über
den Entwurf des Bebauungs-
planes „Wehristraße“

6. Annahme von Spenden
7. Bekanntgaben des Bürgermeis-

ters
8. Anfragen aus der Mitte des Ge-

meinderates

Mit freundlichen Grüßen
Mutter, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der
Wahlvorschläge zur Wahl des 
Gemeinderats am 26. Mai 2019

Die öffentliche Bekanntmachung
der Wahlvorschläge zur Wahl des
Gemeinderats am 26. Mai 2019
wird gemäß § 1 DVO GemO in Ver-
bindung mit der Satzung über die
Form der öffentlichen Bekanntma-
chung vom 25. Oktober 2010 in der
Zeit vom 

3. April 2019 bis einschließlich 10.
April 2019

durch Anschlag an der Verkün-
dungstafel des Rathauses Vol-
kertshausen, Hauptstraße 27,
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78269 Volkertshausen, durchge-
führt.

Volkertshausen, den 3. April 2019
Mutter, Bürgermeister

Der Bekanntmachungstext wird
zusätzlich im heutigen Amtsblatt
abgedruckt.

Gemeinde Volkertshausen
Landkreis Konstanz

Öffentliche Bekanntmachung der
Wahlvorschläge zur Wahl des Ge-
meinderats am 26. Mai 2019

Zur Wahl des Gemeinderats am 26.
Mai 2019 hat der Gemeindewahl-
ausschuss die nachstehend aufge-
führten WWahlvorschläge zugelas-
sen.

Bei Wahlvorschlägen von Parteien
und Wählervereinigungen, die im
Gemeinderat bereits vertreten
sind, richtet sich die Reihenfolge
nach ihren Stimmenzahlen bei der
letzten regelmäßigen Wahl dieser
Organe; bei Stimmengleichheit hat
das Los entschieden. Die übrigen
Wahlvorschläge folgen in der Rei-
henfolge ihres Eingangs; bei
gleichzeitigem Eingang hat das
Los entschieden (§ 18 Abs. 4 Kom-
WO).

Freie Wähler Volkertshausen e.V.
(FW)

01. SSchickle, Christine, Dipl.-Be-
triebswirtin, geb. 1964, Wiesen-
straße 9 a
02. CCordobes Danieli, Stephanie,
Med.-techn. Laborassistentin, geb.
1978, Mühlhauser Str. 16
03. CCucino, Alessandro, KFZ-Me-
chaniker, geb. 1956, Grenzstra-
ße 13
04. SSchellhammer, Ralf, techn. Be-
triebswirt, geb. 1971, Ebnestraße 2
05. NNübling, Edeltraud, Haushalts-
und Nachbarschaftshilfe, geb.
1964, Wehristraße 15 a
06. TTücking, Tina, Konrektorin,
geb. 1975, Haldenweg 1 b
07. MMaier, Dominik, Elektroniker
für Energie- und Gebäudetechnik,
geb. 1989, Wiesenstraße 4
08. SStemmer, Eric, Industriemeis-
ter Metall, geb. 1984, Kirchstra-
ße 8 b
09. NNellessen, Dirk, Unternehmer,
geb. 1965, Weidenweg 5
10. DDr. Peuckert, Thomas, Arzt,
geb. 1953, Friedenstraße 22
11. SSchädler, Dennis, Projektleiter,
geb. 1989, Hauptstraße 37
12. EEbenslander, Vanessa, Stadtin-
spektorin, geb. 1990, Im Briel 9

Sozialdemokratische Partei
Deutschlands (SPD)

01. BBinder, Joachim, Architekt, geb.
1969, Schillerstraße 12 a
02. BBeck, Melanie, Physiothera-
peutin, geb. 1975, Samariterweg 3
03. SSchwab, Christoph, Elektroin-
genieur, geb. 1990, Friedenstra-
ße 24
04. LLoß, Michaela, Hausfrau, geb.
1986, Ahornweg 7
05. MMayer, Bernd, Maurer-Meister,
geb. 1992, Mühlenstraße 5
06. GGreuter, Philipp, Elektroingeni-
eur, geb. 1995, Am Reuteberg 14
07. VVeit, Stefan, Rettungssanitäter,
geb. 1990, Pfarrgasse 3
08. KKarkola, Thomas, Betriebswirt,
geb. 1971, Kastanienweg 11
09. BBock, Stephan, Anwendungs-
techniker, geb. 1966, Mühlenstra-
ße 9 a
10. RReichle, Konrad, Feinwerkme-
chaniker-Meister, geb. 1967, Steiß-
linger Straße 15
11. GGeiges, Melanie, Dipl.-Sozial-
pädagogin (BA), geb. 1978, Aka-
zienweg 29
12. SSzymiczek, Stefanie, Arzthelfe-
rin, geb. 1979, Uhlandstraße 11

Christlich Demokratische Union
Deutschlands (CDU)

01. BButsch, Martin, Rettungsassis-
tent, geb. 1989, Goethestraße 23
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te des Wahlscheins enthalten die
für den Wähler notwendigen In-
formationen.

7.1 BBriefwahl für die Europawahl
Mit dem Wahlschein erhält der
Wahlberechtigte
– einen amtlichen Stimmzettel,
– einen amtlichen blauen Stimm-
zettelumschlag mit dem Aufdruck
„Stimmzettelumschlag für die
Briefwahl bei der Europawahl“,
– einen amtlichen, mit der An-
schrift, an die der Wahlbrief zu-
rückzusenden ist, versehenen rro-
ten Wahlbriefumschlag mit dem
Aufdruck „„Wahlbrief für die Euro-
pawahl“ und
– ein Merkblatt für die Briefwahl.

7.2 BBriefwahl für die Kommunal-
wahlen
Mit dem Wahlschein erhält der
Wahlberechtigte
– die amtlichen Stimmzettel für
jede Wahl, zu der er wahlberech-
tigt ist, ggf. mit zugehörigen
Merkblättern,
– die dazugehörigen amtlichen
Stimmzettelumschläge für die
Briefwahl,
– einen amtlichen, mit der An-
schrift, an die der Wahlbrief zu-
rückzusenden ist, versehenen
gelben Wahlbriefumschlag mit
dem Aufdruck ""Wahlbrief für die
kommunale Wahl".
Die Abholung von Wahlschein
und Briefwahlunterlagen für ei-
nen anderen ist 
im Falle der EEuropawahl nur mög-
lich, wenn die Berechtigung zur
Empfangnahme der Unterlagen
durch Vorlage einer schriftlichen
Vollmacht nachgewiesen wird
und die bevollmächtigte Person
nicht mehr als vier Wahlberech-
tigte vertritt; dies hat sie der Ge-
meindebehörde vor Empfangnah-
me der Unterlagen schriftlich zu
versichern. Auf Verlangen hat
sich die bevollmächtigte Person
auszuweisen;
im Falle der KKommunalwahlen
nur zulässig,
wenn die Empfangsberechtigung
durch schriftliche Vollmacht
nachgewiesen wird.
Der Wahlberechtigte, der seine
Briefwahlunterlagen beim Bür-
germeisteramt selbst in Empfang
nimmt, kann an Ort und Stelle die
Briefwahl ausüben.
Bei der Briefwahl muss der Wäh-
ler den Wahlbrief/die Wahlbriefe
mit dem Stimmzettel/den Stimm-
zetteln und den Wahlscheinen so
rechtzeitig an die angegebene
Stelle absenden, dass die Wahl-
briefe dort spätestens aam Wahl-
tag bis 18:00 Uhr eingehen.
Wähler, die bei der EEuropawahl
und bei den KKommunalwahlen
durch Briefwahl wählen, müssen
zwei Wahlbriefe absenden (roter
Wahlbrief = Europawahl, gelber
Wahlbrief = für die kommunale
Wahl).
Der WWahlbriefe für die Europa-
wahl wird innerhalb der Bundes-
republik Deutschland ohne be-
sondere Versendungsform aus-
schließlich von der Deutschen
Post AG unentgeltlich befördert.
Der WWahlbrief für die Kommunal-
wahlen wird innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland ohne
besondere Versendungsform un-
entgeltlich befördert.
Die WWahlbriefe können auch bei
der auf dem Wahlbrief angegebe-
nen Stelle abgegeben werden.

78269 Volkertshausen, 
den 3. April 2019

Bürgermeisteramt
Mutter, Bürgermeister

Hinweis: Aus Gründen der besse-
ren Lesbarkeit beschränken sich
die Personenbezeichnungen auf
die männliche Form.

Donnerstag, 4. April 2019
Blaue Tonne

Montag, 8. April 2019
Restmüll

Montag, 15. April 2019
Biomüll

Donnerstag, 25. April 2019
Gelber Sack

Dienstag. 30. April 2019
Biomüll

Samstag, 4. Mai 2019
Blaue Tonne

Dienstag, 7. Mai 2019
Restmüll

Mittwoch, 8. Mai 2019
Problemmüll

„Kontrolle schütz vor 
Überraschungen: 
Ist der Verbrauch normal?

Die Frage, ob der eigene Ver-
brauch normal ist, interessiert na-
türlich die meisten Kunden. Des-
halb wird ein durchschnittlicher
Verbrauchswert auf der Rechnung
gedruckt. Dieser Wert soll nur als
Anhaltspunkt dienen, den eige-
nen Verbrauch kritisch zu über-
prüfen. Eine ständig laufende Toi-
lettenspülung, ein defektes Über-
laufventil an der Heizung oder ein
Defekt am Leitungsrohr kann die
Wasser/Abwasserrechnung zu ei-
nem erschreckenden Ergebnis
führen. Gerade der Wasserzähler
sollte jeden Monat kontrolliert
werden, um einer Überraschung
am Monatsende vorzubeugen.
Am Rädchen erkennt man leicht,
ob Wasser fließt oder nicht. Nur
wer seinen Wasserzähler regel-
mäßig kontrolliert, kann sich vor
unliebsamen Überraschungen si-
cher fühlen.“

Einladung zur „Erzählzeit ohne
Grenzen“ am 13. April 2019 in der
Alten Kirche

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

ich will Sie heute noch einmal
auf die bevorstehende „Erzähl-
zeit ohne Grenzen“ aufmerksam
machen, die in der Zeit vom 07.
bis 14. April 2019 nun schon zum
10. Mal als Literaturfestival
grenzüberschreitend hier in der
Region zwischen dem Bodensee
und dem Rheinfall in Deutsch-
land und in der Schweiz stattfin-
det. In 59 Veranstaltungen in 43
Städten und Gemeinden unserer
Region werden 34 zum Teil nam-
hafte Autoren mit ihren Ge-
schichten einen Bogen von der
unmittelbaren Nachkriegszeit
bis in die Gegenwart spannen
und uns damit einen Einblick in
die aktuelle deutschsprachige
Literatur geben. Die Presse hat
bereits sehr ausführlich über
dieses bevorstehende Literatur-
festival berichtet.

Auch in Volkertshausen wird
wieder eine Lesung stattfinden.
So lade ich Sie ganz herzlich ein,
dabei zu sein und die „„Erzählzeit
ohne Grenzen“ am SSamstag, den
13. April 2019, in unserem KKultur-
und Bürgerzentrum Alte Kirche
mitzuerleben. An diesem Abend,
den die Saxophon-Gruppe unse-
res Musikvereins Volkertshau-
sen musikalisch umrahmt, wird
der Journalist und Schriftsteller
Felix Huby um 220.00 Uhr aus sei-
nem neuen Roman „„Spiegeljah-
re“ lesen.

Christian Ebinger alias Felix Hu-
by hat es als Journalist geschafft.
Seit 1972 arbeitet er als
Korrespondent für den „Spiegel“
in der Stuttgarter Redaktion.
Gleich zu Beginn hat er Baden-
Württembergs spektakulären

Atommüllfall zu recherchieren
und wird zum wichtigen Bericht-
erstatter über die Verbrechen
der Bader-Meinhof-Gruppe.
Beim Stammheim-Prozess ist er
ganz nah dran, auch als Jean
Paul Sartre nach Stammheim
kommt und auch, als Terroristen
das Flugzeug „Landshut“ kapern
und die Freilassung der Bader-
Meinhof-Gruppe erzwingen wol-
len. Er berichtet über die Suizide
der RAF-Mitglieder – und ist je-
ner Journalist, der wenig später
den baden-württembergischen
Ministerpräsidenten Hans Karl
Filbinger mit dessen Kriegsge-
richtsurteil konfrontiert. Dessen
berühmt-berüchtigter Satz „Was
damals Recht war, kann heute
nicht Unrecht sein“ wird ihn sein
Amt kosten.

In unserem nächsten Amtsblatt
will ich Ihnen den am 13. April
2019 in unserer Alten Kirche le-
senden Schriftsteller Felix Huby
(Foto: Iona Dutz) näher vorstel-
len.

Der Eintritt ist frei. Der Verein Al-
te Kirche wird die Besucher be-
wirten. In der gemütlichen Knei-
pen-Atmosphäre unserer Alten
Kirche wird die „Erzählzeit ohne
Grenzen“ bei einem Fläschchen
Wein oder einem Bier sicherlich
wieder zu einem Erlebnis der
ganz besonderen Art.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Alfred Mutter, Bürgermeister

Am vergangenen Donnerstag,
den 28. März 2019, konnte bei
strahlendem Sonnenschein der
erste Spatenstich zum Erweiter-
ungsbau des Feuerwehrgeräte-
hauses durchgeführt werden.

Unser Bild zeigt von links Matthi-

as Baur (Bauunternehmer), Joa-
chim Binder (Architekt), Alfred
Mutter (Bürgermeister), Marcus
Röwer (künftiger Bürgermeis-
ter), Dirk Schmid (stellvertreten-
der Feuerwehrkommandant),
Jürgen Sapper (Feuerwehrkom-
mandant)

Die GGemeinde Volkertshausen liegt im Herzen des Landkreises Kon-
stanz. Sie kann ihren Einwohnern und Gästen ein breites Angebot an
privaten und öffentlichen Dienstleistungen unterbreiten, das über
das für Gemeinden unserer Größenordnung Übliche hinausgeht; vor
allem fallen dabei die vergleichsweise sehr guten Einkaufsmöglich-
keiten für die Dinge des täglichen Bedarfs ins Auge.

Für das EEinwohnermeldeamt suchen wir baldmöglichst eine/n

Verwaltungsfachangestellte/n (m/w/d)

Es handelt sich um eine unbefristete Teilzeitstelle mit 50 %.

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:
•    ganzheitliche Sachbearbeitung im Einwohnermeldewesen 
      (An-, Um- und Abmeldungen, Meldeauskünfte, Ausweis- und
      Passwesen, Beglaubigungen, Bescheinigungen usw.)
•    Gewerbeamt (An-, Ab- und Ummeldungen, Auskünfte)
•    Telefonzentrale, Beschaffungswesen (Büromaterial usw.)

Wir erwarten:
•    Eigeninitiative und selbständiges Arbeiten
•    Teamfähigkeit
•    Gute Office-Kenntnisse
•    Abgeschlossene Berufsausbildung zur/zum Verwaltungsfachan-
      gestellten (m/w/d)

Wir bieten:
•    Einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz
•    Persönliche und fachliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
•    Attraktives Gesundheitsmanagement
•    Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst in der
      Entgeltgruppe 6 TVÖD
•    Unbefristetes Arbeitsverhältnis

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen rich-
ten Sie bitte bis zum 17. April 2019 an die Gemeindeverwaltung Vol-
kertshausen, Hauptstraße 27, 78269 Volkertshausen.

Wenn Sie Fragen haben oder sich weiter informieren möchten, wen-
den Sie sich bitte an Hauptamtsleiter Martin Gschlecht (Tel.
07774/9310-19 oder gschlecht@gemeinde.volkertshausen.de).

7. -15.April 2018

��������

Erweiterungsbau des Feuerwehrgerätehauses
Erster Spatenstich

Stellenausschreibung

11. Änderung des Flächennut-
zungsplanes 2020 der Vereinbar-
ten Verwaltungsgemeinschaft
Singen, Rielasingen-Worblingen,
Steißlingen und Volkertshausen

Öffentliche Bekanntmachung

Die öffentliche Bekanntmachung
der 11. Änderung des Flächennut-
zungsplanes 2020 der Vereinbar-
ten Verwaltungsgemeinschaft
Singen, Rielasingen-Worblingen,
Steißlingen und Volkertshausen
wird gemäß § 1 DVO GemO in Ver-
bindung mit der Satzung über die
Form der öffentlichen Bekannt-
machung vom 25. Oktober 2010
in der Zeit vom 

Mittwoch, den 3. April 2019 
bis einschließlich Mittwoch, 
den 10. April 2019

durch Anschlag an der Verkün-
dungstafel des Rathauses Vol-
kertshausen, Hauptstraße 27,
78269 Volkertshausen, durchge-
führt.

Volkertshausen, den 3. April 2019
Mutter, Bürgermeister

Baubeginn für das Neubaugebiet
„Öhmdweg“

Achtung: demnächst Vollsper-
rung der Straße „Leimgrube“

In den nächsten Tagen werden
die Tiefbauarbeiten zur Erschlie-
ßung des Neubaugebiets „Öhmd-
weg“ aufgenommen. Um die Ka-
nalisation, die Wasserversorgung
und die Leitungen für die Energie-
versorgung und die Nachrichten-
technik für das neue Baugebiet
an die vorhandenen Einrichtun-
gen anschließen zu können,
muss die Straße „Leimgrube“ im
Bereich der Abzweigung des We-
ges zum Greuthof (beim Regen-
rückhaltebecken) ab dem 08.
April 2019 auf die Dauer von vor-
aussichtlich etwa zwei Wochen
für den Durchgangsverkehr ge-
sperrt werden. Je nach Witter-
ungsverlauf können sich diese
Termine bzw. Fristen verändern
bzw. verlängern. Wir bitten um
Verständnis und Beachtung.

Bürgermeisteramt

Grabsteine werden auf 
Standfestigkeit geprüft

Als Betreiber des Friedhofs ist
die Gemeinde verpflichtet, re-
gelmäßige Überprüfungen zur
Gewährleistung der Verkehrssi-
cherungspflicht auf dem Fried-
hof durchzuführen.

Zwei Mitarbeiter der Gemeinde
werden deshalb am

Donnerstag, den 11. April 2019,
ab 08.00 Uhr

die Standfestigkeit der Grab-
steine auf dem Friedhof in Vol-
kertshausen überprüfen (bei
schlechter Witterung wird die
Überprüfung am nächsten Tag
durchgeführt).
Nach § 7 Abs. 2 der Unfallverhü-
tungsvorschrift Friedhöfe und
Krematorien (UVV 4.7) der Gar-
tenbauberufsgenossenschaft
müssen Grabmale am oberen
Ende der Breitseite eine Belas-
tung von 500 N (entspricht ca.
50 kg) aushalten und dürfen da-
bei kkeinerlei Schwankungen
aufweisen. Die Überprüfung der
Grabmale erfolgt mit einem
Prüfgerät.
An nicht standfesten Grabstei-
nen werden Aufforderungen zur
sachgemäßen Befestigung an-
gebracht. Bei besonderer Ge-
fährdung muss der Grabstein
umgelegt werden.
Die Grabnutzungsberechtigten
bzw. die mit der Grabpflege Be-
auftragten sind verpflichtet, die
Grabmale stets standsicher zu
halten.

VereinVerein
Alte KircheAlte Kirche
Volkertshausen e.V.Volkertshausen e.V.

Tanztee mit dem
Salonorchester des

Musikvereins Volkertshausen
am kommenden Sonntag

Der Tanztee und Konzert-Nach-
mittag mit dem Salonorchester
unseres Musikvereins ist in den
zurückliegenden Jahren bei den
Besuchern der Veranstaltung
immer sehr gut angekommen.

Jetzt ist es wieder so weit: am
kommenden Sonntag, den 07.
April 2018, findet uum 15.00 Uhr
im Kultur- und Bürgerzentrum
„Alte Kirche“ wieder ein Tanztee
und Konzert-Nachmittag mit un-
serem Salonorchester statt.

Wir laden Sie alle ganz herzlich
ein, am Sonntag zu diesem mu-
sikalischen Unterhaltungsnach-
mittag in die Alte Kirche zu
kommen. Wir wollen die Besu-
cher wieder mit Kaffee, Kuchen
und anderen Getränken bewir-
ten. Der Eintritt ist frei. Salonor-
chester und Verein Alte Kirche
Volkertshausen e.V. bitten die
Besucher um eine großzügige
Spende zugunsten der Unter-
haltung und des laufenden Be-
triebs unserer Alten Kirche.



BUND-Kindergruppe 
Jungstörche:
Kinder, die gerne draußen etwas
erleben wollen und sich für Tiere
und Pflanzen interessieren, die
gerne auf Moos sitzen, in der Erde
graben, im Wasser planschen,
über Baumstämme klettern,
durch Herbstlaub rascheln – alle,
die lernen wollen wie man Natur-
schützer werden kann sind herz-
lich zur BUND-Kindergruppe ein-
geladen. 

Er beißt sich durch – der Biber!

An der Aach ist er schon daheim,
deshalb wollen wir den pelzigen
Baumeister etwas näher begu-
cken.
Angesprochen sind alle Kinder im
Alter zwischen 5 und 10 Jahren. 
Datum: 05.04.2019 zwischen
15:00  und 17:00 Uhr
Treffpunkt: Bauhof, Volkerts-
hausen, Hegaustr.
Eine Mitgliedschaft beim BUND
ist nicht erforderlich. Robuste,
wettergerechte Kleidung und
feste Schuhe sind Voraussetzung.
Bitte Sitzunterlage und kleines
Vesper mitbringen. Unkostenbei-
trag 2,00 Euro. AAnmeldung erfor-
derlich unter: Waltraud Kost-
mann: Tel.: 07774-1072 mobil:
0172-7406414, info@kostmann-
natur.de, www.kostmann-
natur.de

Jungs aufgepasst!
Ab sofort findet montags von
18.00 Uhr bis 19.30 Uhr wieder
das Geräteturnen für Schüler ab
der ersten Klasse in der Schul-
turnhalle statt. Kommt einfach
vorbei und macht mit. 
Rückfragen gerne an turnverein@
volkertshausen.de.

...auch Männer kochen gern 

Am 5. & 12. April um 19.00 Uhr

finden wieder unsere unterhalt-
sam-leckeren Kochabende in der
Schulküche der Grund- und
Hauptschule Volkertshausen
statt.
Mit Spaß, Zutaten, Gewürzen und
guter Laune gehen wir die
"Selbstversorgung als Mann" 
ganz entspannt an.

Wir laden alle Interessierten und
Neuköche recht herzlich dazu ein
und freuen uns auf einen "ge-
schmackvollen Abend"

Anmeldungen bitte an: Michael
Kaps,  kaps.m@mx.de oder 07774
- 921019.

Einladung zur Jahreshauptver-
sammlung am 05.04.2019 um
19.30 Uhr

Wir laden alle Mitglieder, Freunde
und Gönner der Käferfreunde He-
gau Bodensee recht herzlich, zur
diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung im Gasthaus Sternen
in Volkertshausen ein. 

Auf der Tagesordnung stehen:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsit-

zenden

2. Bericht der Schriftführerin
3. Bericht der Schatzmeisterin
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Neuwahl der Kassenprüfer
6. Neuwahl der Vorstandschaft
7. Termine
8. Verschiedenes
     –   Käfertreffen Rückblick und 
         Vorschau
     –   Käfer für Tombola ?? 
     –   Jubiläum 2019 
     –   Jubiläumsausflug 

Über eine zahlreiche Teilnahme
würden wir uns sehr freuen. 

Einladung zur Gemarkungsputze-
te am kommenden Samstag, den
06. April 2019

Der Jugendtreff Volkertshausen
e.V. führt am kommenden SSams-
tag, den 06. April 2019, wieder
seine ttraditionelle Gemarkungs-
putzete durch. Dabei wollen wir
unsere Gemarkung, vor allem die
Weg- und Waldränder, von herum-
liegenden Abfällen reinigen.
Treffpunkt ist am Samstag um
9.00 Uhr auf dem Espen. Dort er-
folgt die Einteilung in einzelne
Gruppen, die jeweils einen be-
stimmten Bereich unserer Gemar-
kung reinigen. Die Gruppen sind
dabei jeweils mit einem LKW oder
einem PKW mit großem Koffer-
raum bzw. einem kleinen Anhän-
ger unterwegs. Abfallsammelsä-
cke sowie Ausnahmegenehmigun-
gen des Landratsamtes Konstanz
für das Befahren der normalerwei-
se gesperrten Feld- und Waldwe-
ge werden am Treffpunkt ausge-
teilt. Es empfiehlt sich, wenn die
Helfer Arbeitshandschuhe zum
Aufsammeln der Abfälle mitbrin-
gen.

Alle, die dazu beitragen wollen,
dass unsere Gemarkung sauber
bleibt, sind ganz herzlich eingela-
den, bei unserer Gemarkungsput-
zete mitzumachen!

Samstag, 06.04.2019, 16:00 Uhr,
Herren, Kreisliga C
Hattinger SV II - SV Volkertshau-
sen II
Alte Gaben Hattingen

Sonntag, 07.04.2019, 13:00, Frau-
en, Bezirksliga
TuS Immenstaad - SG Hausen/Vol-
kertshausen
Sportz. Forstwiesen Immenstaad

Sonntag, 07.04.2019, 15:00 Uhr,
Herren, Kreisliga A
SG Liptingen/Emmingen - SV Vol-
kertshausen
Waldeck-Sportplatz Emmingen

KFD-Frauengemeinschaft 
St. Verena, Volkertshausen
April 2019

Schmerzhafter Freitag,
Freitag, den 12.04.2019, 
in Welschingen.
Wir fahren mit dem PKW und bil-
den Fahrgemeinschaften. Bitte bei
Ilona Baur, Tel. 6500, melden.

Palmsonntag – Palmsträuße bin-
den
am Samstag, 13.04.2019 um 13
Uhr im Verenasaal.

Bitte Schere und Gartenschere
mitbringen. Wer kann Thuja zur
Verfügung stellen?
Wie in den vergangenen Jahren
möchten wir wieder Palmsträuße
mit Blumen und Bändern binden,
die wir vor dem Gottesdienst des
Palmsonntags auf Spendenbasis
den Gottesdienstbesuchern an-
bieten.
Hierzu benötigen wir viele fleißi-
ge Hände.

Frühschicht (Frühandacht)
am Mittwoch, 17.04.2019 um 6
Uhr im Verenasaal
für Jung und Alt, Frauen und Män-
ner, anschließend gemeinsames
Frühstück.
Anmeldung bis Montag, 15.4. bei
Ilona Baur, Tel. 6500.

Liebe Mitglieder, wir treffen uns
wieder am 17.04.2019 um 15 Uhr
im Verenasaal Volkertshausen.
Die neu gewählte Vorstandschaft
freut sich auf so viele Besucher
wie beim letzten Mal. 
Wer einen Fahrdienst benötigt
meldet sich bitte bei Lisa Waibel
07774 939 253. 

Unsere regelmäßigen Sprechzei-
ten:
dienstags von 15.00 - 17.00 Uhr 
donnerstags von   9.30 - 11.30 Uhr
und 16.00 - 17.00 Uhr. 
Tel. 92 54 06 (auch Anrufbeant-
worter)

Unsere Angebote im April 2019

„Computeria“ - in den Computer-
räumen der Grundschule Aach
(außerhalb der Schulferien)
Dienstag 15.00 – 18.00 Uhr, Don-
nerstag 18.00 – 20.00 Uhr. VVorhe-
rige Anmeldung unter: compute-
ria-aach@t-online.de, peterho-
fer@t-online.de, 07731-7973654
oder 0151 50432728, Alfred Bur-
ger, 07774-6331

„Malen als Ausgleich“ - Abschal-
ten von allen Anstrengungen im
Alltag.
In den Räumen des Sozialen
Netzwerks. Nächster Termin: Bit-
te bei Janet Graf nachfragen.
Für weitere Infos wenden Sie sich
bitte an FFrau Janet Graf unter Tel.:
929425.

„Offener Handarbeitskreis für
Jung und Alt“ – 
Nächste Treffen: DDienstag den 09.
April und 23. April 2019 von 10.00
– 11.30 Uhr in den Räumen des
Sozialen Netzwerks.

„Fröhliche Kaffeerunde 
für Jung und Alt“
Unser nächstes Treffen findet
statt am FFreitag, 12. April 2019
von 15.00 – 17.00 Uhr in den Räu-
men des Sozialen Netzwerks.

Herzliche Einladung, kommt doch
auch mal dazu. 
Es gibt einen Fahrdienst, der Sie
auf Wunsch abholt und nach Hau-
se bringt. (Bitte bis spätestens
Freitag 14.00 Uhr aanmelden unter
der Telefonnummer 925406)

„Lesekreis“ - Unser nächster Aus-
tausch findet statt am:: Donners-
tag, den 02. Mai 2019, um 19.15
Uhr in den Räumen des Sozialen
Netzwerks.
Bis dahin lesen wir das Buch:
„Die Geschichte der Bienen“

Soziales NetzwerkSoziales Netzwerk
Aach e.VAach e.V

„Sprechzeiten rund um die häus-
liche Versorgung“ – Neue Sprech-
stunde: am 04.04.19 und 18.04.19
von 15.00 – 16.00 Uhr in den Räu-
men des Sozialen Netzwerks. BBit-
te mit Voranmeldung und Haus-
besuche nach Bedarf! Wenn Sie
Fragen zu Pflege-Versorgung, An-
trägen oder Hausnotruf haben,
können Sie dort gerne vorbei-
kommen oder sich vorab im Sozi-
alen Netzwerk unter Tel. 925406
anmelden.

Wer isst schon gerne allein?
Nächstes Treffen: FFreitag den
26.04.2019 um 12.00 Uhr im
Gasthaus Kranz

Helfer/innen gesucht
Wir suchen sozial engagierte
Menschen, die in ihrer Freizeit die
eine oder andere Stunde für un-
sere älteren Mitbürger und Men-
schen mit Mobilitätseinschrän-
kungen aufwenden und uns im
Rahmen der Nachbarschaftshilfe
tatkräftig unterstützen bei:
Hilfen im Gartenbereich und Hil-
fen im hauswirtschaftlichen Be-
reich.
Haben wir ihr Interesse geweckt?
Ihre Dienste werden im Rahmen
der EEhrenamtspauschale vergü-
tet.
Weitere Infos erhalten Sie im So-
zialen Netzwerk unter Telefon-
nummer 92 54 06.
Über Ihren Anruf freuen wir uns
sehr. 

Presseinformation:
„Reduzierte Wertschätzung eh-
renamtlicher Helfer“
Heftiger Unmut über neue Anfor-
derungen der Berufsgenossen-
schaft
In der diesjährigen Generalver-
sammlung des Sozialen Netz-
werks Aach e.V.  äußerten sowohl
der 1. Vorsitzende Severin Graf
als auch die Einsatzleiterin Ingrid
Gielen Unverständnis und Unmut
über neue Anforderungen der Be-
rufsgenossenschaft an die Arbeit
der ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfer in der Nachbarschafts-
hilfe. Statt wie bisher nach dem
tatsächlichen Stundenaufwand
müssen die Einsatzkräfte jetzt
pauschal entlohnt werden. „Die
Wertschätzung  dieser kostbaren
flexiblen zeitlich überschaubaren
Einsätze wurde so von Seiten der
Berufsgenossenschaft massiv re-
duziert“, beklagte Ingrid Gielen.
Severin Graf wies ferner darauf
hin, dass von den ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern nunmehr
jährliche Schulungen von min-
destens 30 Stunden verlangt wer-
den.  Sollten die Einsatzkräfte
gerne mehr arbeiten und als Mi-
nijob beschäftigt werden, müs-
sen sie für die gleiche Tätigkeit
sogar mindesten 160 Stunden
Fortbildung pro Jahr nachweisen.
Die Arbeit des  Sozialen Netz-
werks muss folglich auf noch
mehr ehrenamtliche Einsatzkräf-
te verteilt werden.  Der  Dachver-
band Netzwerk Nachbarschafts-
hilfe e.V.  in Freiburg hat schon
mehrfach vergeblich versucht,
diese Änderungen zu verhindern. 
In seinem Bericht stellte der 1.
Vorsitzende Severin Graf heraus,
dass sich die Einsatzstunden seit
Gründung des Vereins vor 9 Jah-
ren fast verzehnfacht haben. Im
abgelaufenen Vereinsjahr wurden
z.B. 1736 Stunden an begleiten-
den Hilfen geleistet und mehr als
10000 km Fahrdienstleistungen
erbracht. Es konnten dafür wei-
tere 6 neue Helferinnen und Hel-
fer dazu gewonnen werden.  Das
Soziale Netzwerk erfüllt die Be-
dingungen der Unterstützungs-
angeboteverordnung BW  und ist
unbefristet als „Angebot zur Un-
terstützung im Alltag“ anerkannt.
Dadurch können Leistungen über
die Pflegekasse abgerechnet wer-
den.  
Bürgermeister Manfred Ossola
ermunterte in seinem Grußwort “

jeden, der seinen Mitmenschen
etwas Gutes tun kann,  soweit es
ihm gesundheitlich möglich ist“,
sich den Helfenden anzuschlie-
ßen.  Er betonte, dass das Soziale
Netzwerk breit aufgestellt sei und
neben der Tätigkeit für Senioren
z. B. auch Ferienprogramme für
Kinder und Begegnungsprogram-
me für alle Bürger anbiete.
Nach den Vorträgen der Kassiere-
rin Gisela Probst, der Schriftführ-
erin Cordula Fischer und den Be-
richten der Kassenprüfer bean-
tragte Bürgermeisterstellvertre-
terin Simone Hornstein die Ent-
lastung des Vorstandes, welche
einstimmig angenommen wurde.
Folgende Vorstandsmitglieder
wurden für weitere 2 Jahre wie-
dergewählt:  Schriftführerin Cor-
dula Fischer, Kassiererin Gisela
Probst, und die Beisitzer Dagmar
Brauer, Ingrid Burow, Barbara
Hanke-Hassel und Bernhard Kat-
zer.  Als Kassenprüfer wurden
Isolde Gnirs und Gerd Fischer
wiedergewählt.

St. Verena

Sonntag, 7. April
9.00 Uhr Hl. Messe
18.00 Uhr Fastenandacht

Montag, 8. April
18.30 Uhr Rosenkranz in der
Krypta 
19.00 Uhr Hl. Messe in der Krypta 

Mittwoch, 10. April
7.50 Uhr Schülergottesdienst

Krankenkommunion:
Durch Herrn Diakon Vallelon-�
ga  am Samstag, 6. April ab
10.00 Uhr in Volkertshausen,
Schlatt und Hausen

Evang. Pfarramt 
Aach Volkertshausen

Mittwoch, den 03.04.
17.15 Uhr Kofirmandenunterricht
im Gemeinderaum Volkertshau-
sen

Donnerstag, den 04.04.
20.15 Uhr Chorprobe des Ökum.
Kirchenchores im Turnsaal des
Kindergartens Aach

Sonntag, den 07.04.
09.00 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl in der St. Nikolauskir-
che, Aach

Montag, den 08.04.
„Bibel im Gespräch“ wurde ver-
schoben auf Mittwoch

Dienstag, den 09.04.
19.30 Uhr Kirchengemeinderats-
sitzung im neuen Gemeindezen-
trum Aach

Mittwoch, den 10.04.
17.15 Uhr Konfirmandenunter-
richt im Gemeinderaum Volkerts-
hausen
19.00 Uhr „Bibel im Gespräch“ im
Gemeinderaum Volkertshausen

Volkertshausen AKTUELL
Amtsblatt der Gemeinde Volkertshausen

Gemeindeverwaltung
Zentrale                9310-0
Telefax                9310-20
eMail rathaus@gemeinde.
volkertshausen.de

Bürgermeister
Herr Mutter                 9310-15
Sekretariat
Frau Sapper                  9310-15
Hauptamt/Bauamt
Herr Gschlecht             9310-19
Frau Kuhn                     9310-14
Standesamt (wird bei der
 Gemeindeverwaltung
 Steißlingen geführt)
Ansprechpartner:
Frau Klingenberg
                       07738/ 9293-11
Grundbuchamt Villingen-
Schwenningen     07721/ 6811-0
Rechnungsamt
Frau Märkle                  9310-17
Frau Muffler                9310-13
Kasse 
Frau Mast                     9310-10
Einwohnermeldeamt
Frau Zeller                   9310-23
Steueramt
Frau Fath                     9310-12
Bauhof
Herr Sturm                     
      0171/4773789 oder 7875

Feuerwehrgerätehaus       7097

Grundschule
Rektorat                        921378
Sekretariat                   921379
Telefax                         921380
Kindergarten                     1526
Kinderkrippe               9394435
Wiesengrundhalle               462

Sprechstunden im Rathaus:
Mo. – Fr.:       08.30 – 12.00 Uhr
Donnerstag:   16.00 – 18.00 Uhr
sowie nach vorheriger 
Vereinbarung.
Gesprächstermine beim
Bürgermeister bitte vorher
 telefonisch vereinbaren.

Kirchen
Katholisches Pfarramt
St. Verena                    9398911
Evangelische Kirchengemeinde
Volkertshausen                   459

Gasversorgung  07731/5900-0
                 0800/7750007
Stromversorgung                

0800/3629477

Feuerwehr                  112
Kommandant Jürgen Sapper      
        0171/5394788 oder 6037

Rettungsdienst              112
Allgemeiner Notfalldienst
                         116117
Kinderärztlicher Notfalldienst
                 0180/6077312
Augenärztlicher Notfalldienst
                 0180/6075312

Notruf (Polizei)             110
Polizeiposten Steißlingen
                            07738/ 1266
Polizeirevier Singen                   
                           07731/ 888-0

Arzt, Zahnarzt, Apotheke, 
Gemeinschaftspraxis 
Dr. med. Malte Schreiber,
Frau Werkmeister
Facharzt für Allgemeinmedizin
Bärenloh 3                    932323
Zahnärztliche
Gemeinschaftspraxis
Dr. P. Hermanutz, Dr. Spyros
Chrysikopoulos                  6605
Bärenloh 3
Aachtal-Apotheke          93260
Rüdiger Balasus, Bärenloh 3
Tagesmütterverein  Landkreis
Konstanz e.V.                  
Hausherrenstr. 12,
78315 Radolfzell
                        07732/ 820410


